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17. Verordnung: Marktbindung. 

17. 
Verordnung des Landeshauptmannes vom 

24. August 1965 über die Marktbindung. 

Auf Grund des § 37 a Abs. 1 und 2 des Markt
ordnungsgesetzes, BGB!. Nr. 27611958, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 182il963 
wird verordnet: 

§ 1 

(1) Schlachttiere und Fleisch dürfen nur über 1 

einen Wiener Schlachtviehmarkt oder über die 
F1eischmarkthalle in Verkehr gesetzt werden, 

(2) Schlachttiere im Sinne dieser Verordnung 
sind zur Schlachtung bestimmte Rinder, Kälber 
und Schweine. 

(3) Fleisch im Sinne dieser Verordnung sind alle 
für den Genuß als menschliches Nahrungsmittel 
verwendbaren und bestinimten Teile der der 
Schladltung zugeführten) im Abs. 2 genannten 
Tiere in frischem, gefrorenem, gesalzenem oder 
gepökeltem Zustand einschließlkh der Innereien, 

§ 2 

Gewerblich schlachtende oder Fleisch umset
zende Betriebe dürfen ihren gesarnten Bedarf an 
Schladlttieren oder Fleisch nur auf einem der im 
§ 1 Abs. 1 genannten Märkte oder bei einem be-

fugten Wiederverkäufer decken, der seinen Be
darf auf einem dieser Märkte gedeckt hat. 

§ 3 

(1) Diese Verordnung gilt nicht für die Abgabe 
a) an Letztverbraudier; 
b) durch landwirtschaftliche Erzeuger in 

Wien, wenn die Wegstredie vom landwirt
sdiafdichen Betrieb zum Betriebe des \~lie
derverkäufers nicht mehr als 5 km beträgt 
und das abgegebene oder geschlachtete 
Tler in diesem landwirtschaftlichen Betrieb 
aufgezogen oder mehr als sechs Monate ein# 
gestellt war. 

(?) Der Viehverkehrsfonds hat mit Bescheid 
Ausnahmen von der Marktbindung zu bewil
ligen, wenn ein Betrieb eine solche Bewilligung 
beantragt und nachweist, daß der Verkauf oder 
!Uuf über den Markt regelmäßig mit wirtschaft
lich nidit zumutbaren Erschwernissen verbun~ 
den wäre. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1965 
in Kraft und verliert mit Ablauf des 31. Dezem• 
ber 1 %5 ihre Wirksamkeit, 

Der Landeshauptmann: 
~1arek 

Ei:iz.e!n.e Stikke des Landesgesenblarus für Witn flnd gegen Enai~ W Vfrsdtldßprdxs vu:i 7C g für du Sttkk im Drudlsonenverlag der 
Stä:<lWdum &>,lfltkme. 1., Rath:tll$, Sciqe 7, HoffipJtterre, "Und in dtt Verkavfvite!i~ der Osteneiclm.:hen StU.~~ - Wiener Zdtunjl, 

Wien, l.. Woiluf!t 17 a. erhiiltlich. 

Dru'* der Osterreidiischen Staatsdru'*-erei. 
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